
Fundierte Informationen, mit denen Sie sich 
gegen Überfall und Einbruch schützen können.

Tipps für mehr  
Sicherheit: 
Schlagen Sie Alarm!

THEMA  Alarmanlagen



Der Fachmann spricht daher – je nach der zuge-

dachten Aufgabe – von Überfall- oder Einbruch-

meldeanlagen (ÜMA/EMA), wobei diese beiden 

Funktionen auch in Kombination wahrgenommen 

werden können. ÜMA/EMA sind in der Regel nur 

dann sinnvoll, wenn das Erreichen des Tatzieles hin- 

reichend erschwert ist. So können letztendlich  

nur mechanische/bauliche Sicherungseinrichtun-

gen einen Widerstand gegen Eindringen entgegen-

setzen, während ergänzend hierzu ÜMA/EMA  

das Alarmieren von Sicherheitskräften übernehmen 

sollen. Die Planung und Installation einer ÜMA/EMA 

sollte daher möglichst so erfolgen, dass bei einem Ein-

bruchversuch die Alarmauslösung bereits erfolgt, bevor 

Einbrecher die mechanischen Sicherungseinrichtungen 

überwunden haben.

Alarmanlagen dienen zum Erkennen 
bzw. Melden von Gefahren, z. B. bei 
Überfall oder bei Einbruch.

AlArmAnlAgEn

Besuchen Sie unser Interaktives Musterhaus unter www.k-einbruch.de/interaktiveshaus



Je nach Art und Umfang kann sie Täter abschrecken, 

sodass es gar nicht erst zu einem Einbruch kommt, 

oder bei erkanntem Einbruch schnell und gezielt  

Hilfe leistende Stellen (z. B. Wach- und Sicherheits-

unternehmen) alarmieren. Eine aus polizeilicher  

Sicht geeignete EMA sollte Ihnen grundsätzlich die  

Mög lichkeit bieten, einen Überfallalarm (z. B. durch 

Betätigung eines Überfalltasters) aus zulösen.

Diese Regeln sind u. a. in Normen und Richtlinien nieder-

gelegt. Auch für ÜMA/EMA gibt es besondere Normen/

Richtlinien (siehe Checkliste), die beachtet werden müssen. 

In diesen sind ÜMA/EMA in einzelne Klassen bzw. Grade 

eingeteilt. Die/Den erforderliche/n Klasse/Grad sollten Sie 

nach einer vorzugs weise durch eine (Kriminal-)Polizei- 

liche Bera tungsstelle durchgeführten, kostenlosen, 

ob jekt bezogenen Beratung und/oder in Absprache mit 

Ihrem Sachversicherer bzw. sonstigen Fach kräften im 

Rahmen einer umfassenden Sicherungskonzeption vor-

geben.

Aufgabe einer EMA ist es, so früh wie möglich 
einen Einbruch zu erkennen und Alarm auszulösen.

bEI gEFAhr AlArm!

Planung, Installation und Instandhaltung sollten 
nach den anerkannten Regeln der Tech nik erfolgen.

WElChE AnlAgE FÜr WElChEn ZWECK?

  Klasse nach Pflichten- grad nach Zuordnung
 katalog der Polizei norm

  A 2 • Schutz von Personen • Wohnobjekte

  b 3 • Schutz von Personen mit erhöhter Gefährdung • Gewerbeobjekte  
   • Öffentliche Objekte • Wohnobjekte mit erhöhter Gefährdung 

  C 4 • Schutz von Personen mit hoher Gefährdung • Gewerbeobjekte mit
      hoher Gefährdung • Öffentliche Objekte mit hoher Gefährdung  
   • Wohnobjekte mit hoher Gefährdung

Diese Tabelle soll 

eine Zuordnung 

erleichtern:



Voraussetzung für die ordnungsgemäße 
Funktion ist zusätzlich zur fachgerechten 
Planung auch die In stall ation durch ein 
qualifiziertes Errichterunternehmen.

PlAnUng UnD EInbAU nUr VOm FAChmAnn!

  Klasse nach Pflichten- grad nach Zuordnung
 katalog der Polizei norm

  A 2 • Schutz von Personen • Wohnobjekte

  b 3 • Schutz von Personen mit erhöhter Gefährdung • Gewerbeobjekte  
   • Öffentliche Objekte • Wohnobjekte mit erhöhter Gefährdung 

  C 4 • Schutz von Personen mit hoher Gefährdung • Gewerbeobjekte mit
      hoher Gefährdung • Öffentliche Objekte mit hoher Gefährdung  
   • Wohnobjekte mit hoher Gefährdung

Dieses sollte in der Lage sein, anhand der  

Siche rungs konzeption ein schriftliches, detailliertes 

An gebot abzugeben, das auf der Basis einer Besich - 

ti gung die objektspezifischen Gegebenheiten be rück-

sichtigt und aus dem eindeutig Art und Umfang 

  der/des zugrunde gelegten Klasse/grades der

ÜmA/EmA, 

  der einzelnen Überwachungsmaßnahmen 

 (z. b. an hand eines lageplans), 

 der dabei einzusetzenden geräte, 

 der Scharfschaltung, 

 der Alarmierung und 

  der Serviceleistungen (z. b. ständige Erreich-

barkeit, kurzfristige Störungsbe seitigung, 

Instandhaltung der ÜmA/EmA) hervorgehen. 

Hierdurch haben Sie und ggf. be auftragte Fachleute die 

Möglichkeit, jeder zeit zu überprüfen, ob die angebotene 

ÜMA/EMA die ihr zugedachte Aufgabe er füllen kann.



  es in einem „Adressennachweis für Errichter-

unternehmen von Überfall- und Einbruchmel-

deanlagen“ der Polizei eingetragen ist oder 

seine Qualifikation bei einer entsprechenden 

Prüfstelle (z. b. VdS- Schadenverhütung gmbh, 

Köln) nachgewiesen hat,

  nur geräte mit Prüfnummer/bescheinigung 

einer nach DIn En 45011 für den bereich der  

gefahrenmeldeanlagentechnik akkreditier-

ten Zer ti fi zierungsstelle (Prüfinstitut – siehe 

Checkliste) eingesetzt werden,

  Planung, Installation und Instandhaltung nach 

den anerkannten regeln der Tech nik erfolgen 

(siehe Checkliste),

  eine gründliche und verständliche Einweisung 

in die bedienung der ÜmA/EmA erfolgt,

  die zugehörigen herstellerunterlagen 

sowie Installations- und lagepläne (mit ein-

gezeichneten Überwachungsbereichen) und ein 

betriebshandbuch ausgehändigt werden und

  ein 4-wöchiger Probebetrieb der ÜmA/EmA mit 

ggf. erforderlichen nach besserungen durch-

geführt wird.

Zur Wahrung Ihrer rechtsansprüche sollten Sie 

der artige Angaben und weitergehende Ver ein-

barungen schriftlich niederlegen. Neben verkabelten 

Anlagen werden auch verdrahtungsarme/-freie ÜMA/EMA  

(z. B. mit Funkübertragung) angeboten. Auch für diese 

gelten die vorstehend aufgeführten Grundsätze.

Machen Sie deshalb die Auftragsvergabe zur 
In  stal  l a tion einer ÜMA/EMA unbedingt von 
einer Erklärung des Errichterunternehmens 
abhängig, in der dieses bestätigt, dass



Bei häufigen Falschalarmen verliert die ÜMA/ 
EMA ihre „Glaubwürdigkeit“.

UnD DEnKEn SIE ImmEr DArAn:

Eine gute ÜMA/EMA arbeitet nahezu 

„FAlSChAlArmFrEI“

Erfolgt die Installation der EmA zur Erfüllung von 

Auflagen Ihrer Versicherung, sind die richtlinien der 

VdS-Schadenverhütung gmbh einzuhalten, um den 

erforderlichen Versicherungsschutz zu erhalten.

ÜmA/EmA können auch so erweitert werden, 

dass sie sonstige gefahren (z. b. Feuer-, Stö-

rungsmeldungen) erfassen und melden können. 

Hierbei ist darauf zu achten, dass die unterschiedlichen 

Meldungen auch differenziert und den einzelnen Gefah-

ren zuordenbar angezeigt werden.

Dies hat letztendlich zur Folge, dass im Ernstfall keine 

Hilfe geleistet oder herbeigerufen wird oder dies nicht mit 

der erforderlichen Dringlichkeit geschieht. Eine derartige 

ÜMA/EMA erfüllt ihren Zweck nicht, sondern verursacht 

darüber hinaus möglicher weise Ärger und Kosten, denn 

für unnötige Polizeieinsätze werden bei Falschalarmen 

Gebühren erhoben.

Da immer öfter unterschiedlichste „Alarmgeräte“ 

angeboten und Leistungsmerkmale versprochen wer-

den, die diese Geräte entweder nicht oder nur unzu-

reichend er füllen, bieten wir – die (Krimi nal -)Polizeili-

chen Beratungsstellen – Ihnen u. a. einen individuellen, 

um fassenden und kostenfreien Beratungsservice zum 

Thema Überfall- und Ein bruch meldetechnik an.



	 	lassen Sie sich über den Aufbau einer ÜmA/EmA

und die an diese zu stellenden Anforderungen 

durch Fachleute, z. b. durch (Kriminal-)Polizeiliche 

Fachberater, individuell und eingehend beraten.

Bestimmen Sie die für Ihr Objekt geeignetste Über- 

wachungsart: 

Außenhautüberwachung: Bei der alle sicherungs rele-

vanten Öffnungen wie Türen und Fenster in der Außen-

haut des zu schützenden Ob jektes überwacht werden. 

Fallenüberwachung: Bei der vorwiegend die Bereiche 

überwacht werden, die ein Täter mit großer Wahrschein-

lichkeit betreten wird. 

Kombination der vorstehenden Überwachungs-

arten:  z. B. Außenhautüber wachung im Erdgeschoss 

und Fallenüberwachung im Keller und Dachgeschoss.

  Die Planung und Installation einer EmA sollte mög-

lichst so erfolgen, dass bei einem Einbruch versuch 

die Alarmauslösung bereits erfolgt, bevor Einbre-

cher die mechanischen Sicherungs einrichtungen 

überwunden haben.

  Die EmA ist so zu planen und zu installieren, dass 

sie nur scharf geschaltet werden kann, wenn sie in 

allen Teilen funktionsfähig ist.

  bestehen Sie zur Vermeidung von Falschalarmen

darauf, dass der durch die EmA überwachte bereich 

erst nach Unscharfschaltung betreten werden 

kann, z. b. durch Verwendung von Scharfschalt-

einrichtungen mit zusätzlicher Verriegelung der 

Türen.  Der Fachmann spricht hierbei von der Einhal-

tung der sog. „Zwangsläufigkeit”.

  bei einer Alarmauslösung sollte stets ein sog. 

„Fern  alarm“ an eine hilfe leistende Stelle (in der 

regel ein Wach- und Sicherheitsunternehmen) 

erfol gen. Ein Überfallalarm darf aus polizeilicher Sicht 
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  aufgrund unvorhersehbarer Täterreaktionen nur als 

 Fernalarm (nicht wahrnehmbar im Objekt) weiterge-

meldet werden. Ergänzend sollten bei Einbruchmel-

deanlagen auch akustische Signalgeber innerhalb und 

optische Signalgeber außerhalb des zu überwachenden 

Objektes angebracht werden. In bestimmten Aus-

nahmefällen ist auch die Montage eines akustischen 

Signalgebers im Außenbereich möglich. Beachten Sie: 

Die Signalgeber sollten grundsätzlich für Täter schwer 

erreichbar sein und auch nicht im Schlafbereich und in 

Zentralennähe installiert werden.

  Fordern Sie von den Errichterunternehmen detail-

lierte Angebote, in denen neben der Auflistung der 

einzelnen geräte auch genaue beschreibungen 

enthalten sind, was, wie, womit, warum über-

wacht wird (Sicherungskonzeption).

   beauftragen Sie für die Projektierung und Installa-

tion der ÜmA/EmA ein quali fiziertes Errichterunter-

nehmen, welches langjährige Erfahrung im bau 

von ÜmA/EmA nachweisen kann.   

In den Bundesländern können Sie bei einer (Kriminal-)

Polizeilichen Beratungsstelle einen Adresse n nachweis 

mit geeigneten Unter nehmen anfordern. Achten Sie 

auch darauf, dass das Errichterunternehmen ständig 

erreichbar ist und unverzüglich mit ei ner möglichen Stö-

rungsbeseitigung beginnen kann.

  lassen Sie sich vor der Auftragsvergabe bestäti-

gen, dass Planung, geräte auswahl, In stallation 

und Instandhaltung von ÜmA/EmA unter Einhal-

tung der einschlägigen normen/be stimmungen/ 

regel werke/richtlinien, insbesondere der 

normenreihen  DIn En 50130, 50131, 50136 und 

der DIn VDE 0833, Teile 1 und 3, in der je weils 

neuesten ver öffent lichen Fassung (wenn in Über-

arbeitung: der Entwurfsfassung) erfolgt.  In diesen 

Normen/Regelwerken werden ÜMA/EMA, wie aus der 

Zuordnungstabelle ersichtlich, je nach Qualität in ver
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  schiedene Grade eingeteilt. Die Polizei empfiehlt jedoch 

nur die Grade 2, 3 und 4. Der Grad 1 liegt unterhalb 

der polizeilichen Anforde rungen. In geeigneten Einzel-

fällen empfehlen die (Kriminal-)Polizeilichen Beratungs-

stellen nach einer objektbezogenen Beratung auch den 

Einbau von nach „VdS-Home“ zertifizierten Produkten. 

Voraussetzung dafür ist die Einhaltung der „Zwangsläu-

figkeit“ (s. Punkt 4 der Checkliste).

  Achten Sie darauf, dass ausschließlich geräte ein-

gesetzt werden, die von einer nach DIn En 45011 

akkreditierten Prüf-/Zertifizierungsstelle (z. b. des 

bundesamtes für Sicherheit in der Informations-

technik, bSI, bonn, oder der VdS-Schadenverhü-

tung gmbh, Köln) geprüft/zertifiziert sind und 

eine entsprechende Prüfnummer besitzen, sodass 

deren Tauglichkeit nachgewiesen ist.

  Vereinbaren Sie, dass Ihnen nach Abschluss der 

Installations maßnahmen detail lierte Verlege-, 

Ver drahtungs-, Anschluss- und Verteilerpläne 

über geben werden, damit eine ordnungs gemäße 

und Zeit sparende Ausführung von In spektio nen/ 

Wartungen ge währleistet ist.

  beachten Sie, dass das Errichterunternehmen Sie 

ausführlich in die bedienung Ihrer ÜmA/EmA ein-

weisen muss. Zudem muss Ihnen ein Betriebs buch 

sowie eine ausführliche und verständliche Bedienungs-

anleitung übergeben werden.

  lassen Sie sich nach Abschluss der Installation 

eine Anlagenbeschreibung nach dem polizeilichen 

Pflichtenkatalog ausstellen, um bei eventuellen 

mängeln einen rechtsanspruch begründen zu 

können. Achten Sie darauf, dass nur die von Ihnen 

verlangten Abweichungen von den Regelwerken, die 

Ihnen ausführlich mit den entsprechenden Auswirkun-

gen erläutert wurden, in der Anlagen beschreibung fest-

gehalten sind.
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Weitergehende Informationen er halten Sie  
in di vi  duell und kostenlos bei Ihrer (Krimi nal-) 
Polizeilichen Be ratungsstelle oder im Internet: 
www.k-einbruch.de

zeigen, dass häufig Errichterunter nehmen mit 
der In stal lation von Überfall- und Einbruch melde-
anlagen (ÜMA/EMA) beauftragt werden, die keine 
ausreichende fachliche Qualifi kation besitzen.

ErFAhrUngEn AUS DEr VErgAngEnhEIT
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  Vereinbaren Sie einen ca. 4-wöchigen Probelauf 

nach Fertigstellung der ÜmA/EmA.  Die Anlage 

kann nur dann als „abgenommen und übergeben” 

ange sehen werden, wenn alle Unter lagen überreicht 

worden und während des Probelaufes keine Fehl funk-

tionen und Falschalarme aufgetreten sind, die auf 

Projektierungsmängel oder Installati ons fehler zu rückge-

führt werden können.

  Stellen Sie sicher, dass die ÜmA/EmA in regelmä-

ßigen Abständen von einem quali fizierten Unter-

nehmen gewartet bzw. instand gehalten wird.  

Dies ist eine wesentliche Voraussetzung für die bestim-

mungsgemäße und zuverlässige Funktion.

Dies führt meist zu erheblichen Bau zeit ver längerungen, 

weil immer wieder Mängel fest zustellen und zu be heben 

sind sowie auch zu einer Vielzahl von Falschalarmen im 

späteren Betrieb. Aus diesen Grün den und zur Wahrung 

Ihrer Rechtsansprüche sollten bereits in der Aus schrei-

bungs phase oder spätestens bei der Auftragsvergabe  

für ÜMA/EMA die vorstehenden Punkte be rück sichtigt und 

in den baulichen Vorgaben fest gehalten werden.

h E r A U S g E b E r : 
P r O g r A m m  P O l I Z E I l I C h E  
K r I m I n A l P r Ä V E n T I O n  
D E r  l Ä n D E r  U n D  D E S  b U n D E S

Zentrale Geschäftsstelle
Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart
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